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Wahlaufruf
Am Sonntag  

ist Bundestagswahl  

– jede Stimme zählt.

Gehen Sie bitte zum Wählen!
Gehen Sie hin und entscheiden Sie mit über die Zukunft 
Deutschlands und darüber, wie sich in den nächsten vier Jahren 
unser Bundestags-Parlament zusammensetzt und welche Par-
teien und Personen unsere künftige Regierung stellen.

Von den Regelungen unseres Staates ist jeder persönlich be-
troffen: Denken Sie nur an Steuern, Renten etc. Darum sollten 
alle ein starkes Interesse an dieser Wahl haben. Wir dürfen und 
sollten mitbestimmen, welche Partei künftig die Mehrheit und 
das Sagen hat. Darum geht die Wahl jeden von uns etwas an. Sie 
darf niemandem gleichgültig sein!

Nehmen wir unser Wahlrecht ernst und wichtig! Unsere Vorfah-
ren haben sehr lange unter monarchischen oder diktatorischen 
Verhältnissen gelitten und ebenso lange für die Demokratie 
gekämpft. In anderen Ländern wird oft heftig und mit Gewalt 
darum gerungen.

Wir in Deutschland sind in der glücklichen, aber nicht selbstver-
ständlichen Lage, in Frieden und Freiheit zu leben und durch 
Wahlen unser Schicksal sogar selbst mitbestimmen zu dürfen.

Machen Sie deshalb von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen 
Sie am Sonntag zur Wahl!

Für verantwortungsbewusste Bürger bedeutet Wahlrecht auch 
Wahlpflicht!

Ihr Ewald Hoffmann
Bürgermeister

Bitte beachten Sie:
Das Wahllokal befindet sich im Foyer der Heuberghalle 
Schwenningen!

Gewählt werden kann von 8:00 bis 18:00 Uhr. Bringen Sie zur 
Wahl bitte Ihre Wahlbenachrichtigung mit.

Bei dieser Wahl gibt es wiederum keine Wahlumschläge! Zur 
Wahrung des Wahlgeheimnisses falten Sie bitte in der Wahlkabi-
ne den Stimmzettel mit dem Aufdruck und Kennzeichnung nach 
innen!

Briefwahl: Die Unterlagen dafür können noch bis heute, Frei-
tag, 21.02.2025, um 15:00 Uhr im Rathaus abgeholt werden. Bit-
te Wahlbenachrichtigung mitbringen, Rückseite ausfüllen und 
unterschreiben. Der rote Wahlbrief muss dann am Sonntag bis 
spätestens um 18:00 Uhr im Rathausbriefkasten sein.

Wahlergebnis: Nach 18:00 Uhr zählen der Wahlvorstand und 
der Briefwahlvorstand in öffentlicher Sitzung im Sportbereich 
der Heuberghalle, Kapellenweg 9, 72477 Schwenningen, die 
Stimmen aus. Anschließend wird das Wahlergebnis für unsere 
Gemeinde festgestellt.Fo
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Amtliche Bekanntmachungen

Achtung – Redaktionsschluss vorverlegt

Der Redaktionsschluss für das Amtsblatt, Ausgabe KW 10 wird 
auf Montag, 03.03.2025 um 10:00 Uhr vorverlegt.

Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Wir bitten um Beachtung!

Öffnungszeiten bzw. Schließungstage während 
der Bundestagswahl und der Fasnet

Rathaus und Bürgerbüro
Das Rathaus ist ab Schmotziger Donnerstag, 27.02.2025 bis 
einschließlich Fasnetsdienstag, 04.03.2025 geschlossen.

Telefonische Erreichbarkeit in dringenden Fällen von 8:30 
Uhr bis 11:30 Uhr.

Lehrschwimmbad:
Das Schwimmbad ist in den Fasnetsferien vom Schmotzigen 
Donnerstag, 27.02.2025 bis einschließlich Aschermitt-
woch, 05.03.2025 geschlossen.

Heuberghalle:
Die Heuberghalle ist aufgrund der Bundestagswahl und der 
Fasnet von Freitag, 21.02.2025 bis Sonntag, 02.03.2025 für 
den Sportbetrieb geschlossen.

Ebenso ist die Halle am Samstag, 08.03.2025 wegen dem Floh-
markt „Rund ums Kind“ für den Sportbetrieb geschlossen.

Wir bitten um Beachtung!

Baumfällarbeiten sorgen für Vollsperrung der 
L196 zwischen Hausen im Tal und Schwenningen

Im Zeitraum vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 05. 
März 2025 findet eine Holzerntemaßnahme entlang der L196 
zwischen Hausen im Tal und Schwenningen statt.

Bei den Baumfällarbeiten werden vorbeugend Bäume ent-
fernt, die ansonsten zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs 
führen können.

Während des gesamten Zeitraums ist der Streckenabschnitt 
voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt ab Schwenningen über die L218 nach 
Stetten a.k.M. und weiter über die L197 in Richtung Thiergar-
ten. Auch die Nahverkehrsbusse sind von der Sperrung betrof-
fen und werden umgeleitet. Änderungen im Fahrplan werden 
von den jeweiligen Busunternehmen bekannt gegeben.

Forstpflanzenbestellung

Bei einer Sammelbestellung von Forstpflanzen für den Privat-
wald können wieder preisgünstig Pflanzen bezogen werden.

Wer Interesse hat, kann bis Freitag, 07.03.2025, seine ge-
wünschten Pflanzen bestellen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Försterin Patricia Pöh-
ler, per E-Mail unter patricia.poehler@lrasig.de oder Tel.: 
07579/933417.

Weiteres Brennholz aus dem Gemeindewald  
zu vergeben

Von den Holzernte- und Pflegemaßnahmen im Gemeinde-
wald Schwenningen kann noch etwas weiteres Brennholz bis 
zum Freitag, 21. März 2025, bei der Gemeinde bestellt wer-
den.

Um die Zertifizierungsvorgaben von PEFC einhalten zu können, 
ist nur eine schriftliche Bestellung möglich. Außerdem ist nach 
PEFC-Richtlinie die Verwendung von Sonderkraftstoff (Alkylat-
benzin) und Bio-Sägekettenhaftöl vorgeschrieben. 
Das Bestellformular samt Hinweisblatt zum Datenschutz erhalten 
Sie im heutigen Amtsblatt und auf unserer Homepage 
www.schwenningen.de/rathaus/rathausformulare. Ohne unter-
schriebenes Bestellformular kann kein Brennholz verkauft 
werden!

Bitte geben Sie Ihre Bestellung bis spätestens Freitag, 21. März 
2025, im Rathaus ab oder senden Sie diese an 
info@schwenningen.de

Bitte haben Sie dabei Verständnis dafür, dass das Holz bereits 
gerückt ist. Gerne können Sie ggf. bei Ihrer Bestellung die ge-
wünschte Losnummer angeben. Bitte beachten Sie, dass die Ver-
gabe nach dem Windhund-Prinzip (Reihenfolge der Vergabe = 
Reihenfolge der Bestellungen im Posteingang bei der Gemeinde 
Schwenningen) verläuft.

Das wird nicht geduldet!!!
Wir haben in dieser Woche festgestellt, dass an mehreren Stellen in Schwenning-
en rechtsextremistische Aufkleber angebracht wurden.

Durch das Aufbringen der Aufkleber wird nicht nur das Ortsbild verschandelt, 
sondern auch unnötige Kosten und Personaleinsatz zur Entfernung benötigt.

Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht.

Wir bitten Sie eindringlich, jegliche Sachbeschädigungen zu unterlassen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Rathaus unter 07579/9212-0 oder per E-Mail 
an info@schwenningen.de.
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         Stand: 2024 

Bestellung Brennholz bzw. Reisschlag   
(Flächenlos)   

 Diese Bestellung ist für meinen privaten Verbrauch bestimmt.   
 ** Ich verarbeite das Holz auf einem Grundstück außerhalb des Waldes.   
 ** Ich verarbeite das Holz im Wald. Ich bzw. meine Beauftragten haben an einem qualifizierten   
Motorsägenlehrgang teilgenommen, der den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger   
entspricht oder die Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge im Rahmen einer Berufsausbildung und/oder  
mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in der Holzernte erlangt. Den entsprechenden Nachweis führen ich bzw. meine  
Beauftragten bei der Arbeit im Wald mit. Die Rettungspunkte finden Sie im Internet unter https://www.landkreis- 
sigmaringen.de/de/Landratsamt/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Forst/Rettungspunkte-Rettungskarte oder über   
die App „Hilfe im Wald“. Ich verwende Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und Bio-Sägekettenhaftöl.   
 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – siehe Folgeseiten – des Landkreises Sigmaringen für den Verkauf von  
Brenn-holz/Reisschlägen sind mir bekannt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden von mir ausdrücklich  
akzeptiert. Die AGB können unter www.landkreis-sigmaringen.de  abgerufen werden.   
 Ich beginne mit der Bearbeitung/Abfuhr des Holzes erst nach Erhalt und vollständiger Bezahlung der Rechnung.   
 Die Preise wurden mir mitgeteilt – habe ich in der Presse – im Internet zur Kenntnis genommen. Ich bin damit   
ausdrücklich einverstanden.   

Datenschutzbestimmungen   
Die Datenschutzbestimmungen des Landkreises Sigmaringen und der jeweiligen Gemeinde wurden ausgehändigt,  
den Bestimmungen wurde durch untenstehende Unterschrift zugestimmt.   

Widerspruchsbestimmungen s. Rückseite   
   
* Mit Stern gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt sein.  
** Eines der beiden Felder muss angekreuzt sein.   

Bemerkung   

Ort Datum    Unterschrift   

Adressdaten:   

Name: *    Vorname:*   

Straße:*   Hausnummer:*   

PLZ / Ort:*   Ortsteil*   

Telefon:*   E-Mail   

Bestelldaten:   

Gemeinde Schwenningen   

Brennholz lang __________________ Fm              
(max. 5  Fm pro Haushalt; 90,- €/Fm brutto)       Reisschlag (liegend) ______________ Rm   

(0,- bis 25,- €/Rm brutto)   

Heckenpflege (stehend) _____________Rm   
(0,- bis 25,- €/Rm brutto; bis spätestens 01. März 2025)   

Fichte-K-Holz __________________Rm   
(ca. 36,- €/Rm bzw. 55 €/Fm)   
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           Stand: 2024 

Widerrufsbelehrung (für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB)   

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer  gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.   

Widerrufsrecht   

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist  beträgt 14 Tage 
ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware  in Besitz genommen haben 
bzw. hat.    
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das:   

        Landratsamt Sigmaringen  -  Holzverkaufsstelle  -  Leopoldstraße 4  -  72488 Sigmaringen  -  post.hvs@lrasig.de   

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren  Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reichte es aus, dass Sie die  Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.   

Folgen des Widerruf   
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen gehalten haben,   
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen nach dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den  Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  dass Sie bei der 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�����������
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.   

Holz, das Sie erhalten haben, ist von Ihnen unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem  Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an den Ort, an dem Ihnen das Holz im Wald  bereitgestellt wurde, 
zurückzubringen. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen  übergeben. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf max. 149 €  pro Festmeter geschätzt. Für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur aufkommen, wenn dieser   
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht   
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.   

Kauf von Brennholz/Reisschlag  ­   Hinweisblatt zum Datenschutz  

Folgende Informationen sind Ihnen gem. Artikel 13 ff der Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO - bei der  
Erhebung der personenbezogenen Daten mitzuteilen:  

❖ Der Zweck für die Erhebung der Daten ist der Erwerb von Brennholz bzw. eines Reisschlags (Flächenlos)  
bei der Holzverkaufsstelle des Landkreises Sigmaringen.  

❖ Die verantwortliche Stelle im Sinne des Artikels 13 DSGVO ist das Landratsamt Sigmaringen vertreten  
durch Landrätin Stefanie Bürkle, Telefon: 07571 102-0 E-Mail: info@lrasig.de  

❖ Als Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Sigmaringen ist Erwin Keller bestellt.  
Telefon: +49 7571 102-1150 E-Mail: datenschutzbeauftragter@lrasig.de  

❖ Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Homepage des Landratsamtes  
(www.landkreis-sigmaringen.de).  

❖ Die Erhebung der personenbezogenen Daten ist notwendig, um über Ihren Antrag zum Brennholz- oder  
Flächenloskauf entscheiden zu können (Art. 6 Abs. 1 lit b.).  

❖ Die personenbezogenen Daten werden folgendermaßen verarbeitet:  
• Ihre personenbezogenen Daten werden zur Erbringung der von Ihnen bestellten Leistung und unter  

Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vom zuständigen Forstrevier an den Fachbereich  
Forst bzw. den jeweiligen Waldbesitzer weitergeleitet, dort aufbewahrt und gespeichert.   

• Ein Rechnungsduplikat erhält der Waldbesitzer, in dessen Auftrag der Holzverkauf getätigt wird.  
• Auf Antrag erfolgt die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.  

❖ Sie haben gegenüber unserer Behörde ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden  
personenbezogenen Daten sowie ggf. auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung  
dieser Daten und ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ggf. ein Recht auf  
Datenübertragbarkeit.  

❖ Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die  
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, zu.  

❖ Sollten Sie die für die Bearbeitung Ihres Anliegens notwendigen Informationen nicht bereitstellen wollen,  
kann Ihre Bestellung nicht abschließend bearbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass Ihre Bestellung  
unwirksam ist und infolgedessen auch kein Brennholz- oder Flächenloskauf erfolgen kann.   

  
 
Stand: Januar 2020  
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Nachrichten vom Standesamt

GEBURTEN
„Ein Baby ist der Beginn aller Dinge:
 Wunder, Träume und unendliche Möglichkeiten.“

Giulia GECAN
Eltern: Barbara und Octavian Gecan

Die Gemeinde Schwenningen gratuliert recht herzlich!

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Handwerkskammer Reutlingen

Erste Lehrstellenrallye im Stadtbereich Balingen / Mitma-
changebot für alle Ausbildungsbetriebe

Wann: 	 27.03.2025

Info: 		  susanne.hammann@hwk-reutlingen.de

SAVE THE DATE –  
Ausbildungsfrühstück der Handwerkskammer Reutlingen

Themenschwerpunkt Fachkräfte mit Migrationshintergrund

25.02.2025 - Ausbildungsfrühstück Balingen

Anmeldung über: ausbildung@hwk-reutlingen.de

Ihre Chance für Nachwuchswerbung – Betriebe gesucht – 
machen Sie mit!

•	 31.03.2025 – 25.04.2025 –  
Praktikumswochen Baden-Württemberg 
www.praktikumswochen.de/regionen/baden-wuerttemberg

•	 03.04.2025 – „Girls-Day – Mädchen-Zukunftstag“ 
www.girls-day.de

Agentur für Arbeit

Direkteinstieg Kita und mehr

Ausbildungen und Wege zum Berufsabschluss in der Kinder-
erziehung

Am 13. März 2025 berät Tanja Modica, Berufsberaterin im Er-
werbsleben im Verbund Schwarzwald-Bodensee-Oberschwa-
ben der Agentur für Arbeit, im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
Frauen#Mittendrin, von 10:00 bis 12:00 Uhr Frauen, die auf der 
Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf sind oder sich be-
ruflich (neu) orientieren möchten und Freude am Umgang mit 
Kindern haben.

Die Veranstaltung findet im Raum 29 in der Agentur für Arbeit 
Albstadt in der Zieglerstraße 7 statt. Sie informiert über die mög-
lichen Ausbildungsgänge und das Projekt „Direkteinstieg Kita“ 
des Kultusministeriums Baden-Württemberg und der Agenturen 
für Arbeit, z. B. über Voraussetzungen, Schulen, Ablauf, Vergü-
tung und finanzielle Förderung durch die Agentur für Arbeit.

Zur Veranstaltung ist eine Anmeldung bis spätestens 06. März per 
E-Mail an Balingen.BBiE@arbeitsagentur.de erforderlich.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm der Veranstaltungsreihe 
Frauen#Mittendrin gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/
vor-ort/balingen/veranstaltungsreihen-frauen.

Frauen und ihre Rente

Im Rahmen von „Frauen#Mittendrin“, einer Veranstaltungsreihe 
der Agentur für Arbeit Balingen für Frauen, geht es am Mittwoch, 
dem 12. März 2025, um ein häufig vernachlässigtes Thema: die 
eigene Rente. Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 12:00 Uhr 
in der Agentur für Arbeit Balingen, Stingstraße 17, im BiZ-Grup-
penraum statt.

Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist beispielsweise durch Kinder-
erziehung oder Pflege von Angehörigen häufig unterbrochen 
oder reduziert. Fachleute der Deutschen Rentenversicherung in-
formieren, wie sich Erziehungszeiten, Teilzeitarbeit und geringfü-
gige Beschäftigung auf die spätere Rente auswirken.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es unter 
07433/951-304 oder Balingen.BCA@arbeitsagentur.de. Unter die-
ser E-Mail-Adresse sollten sich Interessierte auch bis spätestens 
05. März anmelden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kos-
tenlos.

Informationen zur gesamten Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin 
gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/balingen/ver-
anstaltungsreihen-frauen.

Regierungspräsidium Tübingen

Gewässerschau in Sipplingen am Bodensee

Regierungspräsidium Tübingen überprüft am 26. Februar 
2025 bei Sipplingen den Gewässerzustand am Bodensee

Ein zuverlässiger Gewässerschutz erfordert eine regelmäßi-
ge Überprüfung. Nur so können der Zustand und die Funk-
tionsfähigkeit des Bodensees frühzeitig erkannt und sicher-
gestellt werden. Der beim Regierungspräsidium Tübingen 
angesiedelte Landesbetrieb Gewässer führt daher am 26. Fe-
bruar 2025 zusammen mit dem Landratsamt Bodenseekreis 
in Sipplingen eine Gewässerschau durch.

Der Bodensee stellt eine wertvolle Ressource für Mensch und Na-
tur dar. Regelmäßige Gewässerschauen sind notwendig, um die 
Funktionalität der Gewässer als Lebensraum, Hochwasserschutz 
und Wasserressource zu gewährleisten. Sie dienen dazu, poten-
zielle Beeinträchtigungen wie Verschmutzungen, Abflusshinder-
nisse oder unerlaubte bauliche Veränderungen frühzeitig zu er-
kennen und notwendige Maßnahmen einzuleiten.

Die Gewässerschau wird ganztägig durchgeführt und umfasst 
den Bereich der öffentlichen und angrenzenden privaten Flächen 
entlang des Bodenseeufers. Betroffene Bürgerinnen und Bürger, 
deren Grundstücke an den Bodensee angrenzen, können die Be-
gehung begleiten oder sich vorab über mögliche Maßnahmen 
und Zuständigkeiten informieren.

Zur ordnungsgemäßen Durchführung kann es notwendig sein, 
Privatgrundstücke zu betreten. Dies ist erforderlich, um die Kont-
rolle und Pflege des Gewässers sicherzustellen. Eigentümerinnen 
und Eigentümer werden gebeten, den Zugang zu erleichtern und 
auf etwaige Besonderheiten aufmerksam zu machen.

Der Schutz und die Pflege der Gewässer sind eine gemeinsame 
Aufgabe. Während die Behörden für öffentliche Gewässer zustän-
dig sind, tragen private Eigentümer Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Unterhaltung ihrer angrenzenden Grundstücke. 
Die Gewässerschau bietet eine Gelegenheit, Fragen zu klären 
und Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten oder notwendige 
Maßnahmen zu erhalten.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet alle Betroffenen um 
Verständnis für die Gewässerschau.
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Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Online-Veranstaltung dreht sich um die rechtlichen 
Aspekte rund um den Wald

Bei einer Online-Veranstaltung am Mittwoch, 12. März 2025, er-
halten Privatwaldbesitzende und Waldbesuchende wertvolle In-
formationen zu den rechtlichen Aspekten rund um den Wald. Das 
Webinar mit dem Titel „Recht im Wald: Grundlagen in der Praxis“ 
findet von 18:30 bis 19:30 Uhr statt und behandelt praxisnah 
Themen wie das Betretungsrecht des Waldes, den Zaunbau, die 
rechtlichen Pflichten von Waldbesitzenden sowie wichtige Hin-
weise für Waldbesucher.

Die Teilnahme ist kostenlos. Erforderlich ist eine Anmeldung 
beim Veranstalter, dem Fachbereich Forst des Landkreises Sigma-
ringen, bis Montag, 10. März 2025, per E-Mail an 
post.forst@lrasig.de oder unter der Telefonnr. 07571 102-2510. 
Nach Anmeldeschluss erhalten die Teilnehmenden die Zugangs-
daten für die Webex-Veranstaltung per E-Mail.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 23.02.2025

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:

Tierärztliche  
Praxis Dr. Huber

Panoramastr. 24
72364 Obernheim

Tel.: 07436/271

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 09/2025
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:

Datum Zeit (von - bis) *)
Montag, 24.02.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Dienstag, 25.02.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Mittwoch, 26.02.2025 06:45 Uhr 22:30 Uhr
Donnerstag, 27.02.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Freitag, 28.02.2025 06:45 Uhr 12:30 Uhr
Samstag, 01.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Sonntag, 02.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Neues aus der Bücherei

Rosenmontag
Am Rosenmontag ist die Bücherei geschlossen.
Bitte decken Sie sich rechtzeitig mit Lesestoff ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Büchereiteam

Nachrichten der Schulen

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Vorlesewettbewerb Runde 2 – Regionalentscheid 
Sigmaringen Nord

Am Montag, den 17.02., nahm 
unsere Schülerin Miriam aus 
der Lerngruppe 6.2 an der 2. 
Runde des bundesweiten Vor-
lesewettbewerbs, dem Kreis-
entscheid Sigmaringen Nord, 
teil. Mit einer überzeugenden 
und ausdrucksstarken Leseleis-
tung begeisterte sie das Publi-
kum und die Jury gleicherma-
ßen.

Auch wenn es am Ende nicht 
für den Sieg gereicht hat, sind 
wir unglaublich stolz auf Mi-
riam und ihre tolle Vorstellung. 
Als Anerkennung für ihre star-
ke Leistung erhielt sie vom 
Veranstalter ein Buch als neuen Lesestoff, etwas Süßes und ein 
Lesezeichen – eine schöne Erinnerung an diesen besonderen Tag.

Wir sind stolz auf Miriam und gratulieren ihr herzlich zu ihrer be-
eindruckenden Leseleistung.

Text: Julia Müller

Jugend trainiert für Olympia – RB-Finale Basketball 
in Ulm
Am 12. Februar 2025 traten zehn Schüler der Klassen 9 und 10 
beim Regierungsbezirksfinale von Jugend trainiert für Olympia in 
Ulm an. Nach der Anreise mit der Bahn stellten sie im Sportzen-
trum Kuhberg ihr Können auf dem Basketballfeld unter Beweis.

 
Foto: Julia Müller
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In spannenden Spielen traf unser Team auf äußerst starke Geg-
ner aus Tübingen und Reutlingen. Trotz großem Einsatz reichte 
es diesmal nicht für einen Sieg, doch am Ende stand ein beachtli-
cher fünfter Platz zu Buche.

Zum Abschluss ließ die Mannschaft den Tag mit einem gemein-
samen Besuch in der Ulmer Fußgängerzone ausklingen. Neben 
einer Stärkung blieb auch Zeit, das Erlebnis Revue passieren zu 
lassen.

Ein besonderer Tag voller sportlicher Herausforderungen und 
Teamgeist – wir sind stolz auf unsere Basketballer!

Text: Jörg Mahler

 
� Foto: Jörg Mahler

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 21.02. – 02.03.2025

Sonntag, 23.02. � 7. Sonntag im Jahreskreis
L1: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.11-23; � L2: 1 Kor 15,45-49
Hartheim			  08:00 Uhr 	Narrenmesse
Schwenningen 	 09:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Heinstetten 		  09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Frohnstetten 	 10:30 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Stetten a. k. M. 	 10:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Dienstag, 25.02.
Heinstetten 		  18:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Mittwoch, 26.02.
Nusplingen 		  08:00 Uhr 	Eucharistiefeier

Sonntag, 02.03. � 8. Sonntag im Jahreskreis
L1: Sir 27,4-7 (5-8) � L2: 1 Kor 15,54-58
Heinstetten 		  09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Stetten a. k. M. 	 10:30 Uhr 	�Ökumenischer Gottesdienst für und 

mit den Narren

Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr. In der Win-
terzeit ab 28.10.2024 wird der Rosenkranz um 18:00 Uhr ge-
betet.

Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer, 
außer in den Schulferien
Jeden Sonntag um 18.30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter 07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser 07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Paul Gasser unter 01520 9370273 melden.
Diakon Michael Adelbert 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Michael Adelbert unter privater Tel.-Nr. 07573/5591 
melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a. k. M.
Montag 			   09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch 			  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 		  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Das Pfarrbüro ist am 27.02.2025 geschlossen.
Wir bitten um Beachtung. Vielen Dank.
07573/2215
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a. k. M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Mittwoch, 26.02.2025, um 10:00 Uhr 
eingegangen sein. Später eingegangene Mitteilungen können 
nicht mehr berücksichtigt werden oder werden im darauffolgen-
den Amtsblatt veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen 
Dank.

Einladung zum Weltgebetstag
Am 7. März feiern weltweit Christinnen und Christen den Welt-
gebetstag.

In diesem Jahr stammt die Liturgie von Frauen der Cookinseln, 
einem kleinen Inselstaat im Südpazifik.
„Wunderbar geschaffen“ – unter diesem Thema laden uns die 
Frauen ein, die Schönheit ihrer Inseln kennenzulernen, aber auch 
die Schattenseiten zu sehen.

Frauen aus Hartheim, Heinstetten und Schwenningen haben sich 
ausführlich damit beschäftigt und gemeinsam wollen wir den 
ökumenischen Gottesdienst um 18:30 Uhr in der St.-Jakobus-
kirche in Hartheim feiern.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen, die Coo-
kinseln auch kulinarisch kennenzulernen.

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am 
Samstag, 15. März 2025, um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Silvester in Frohnstetten.

Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.
Vielen Dank.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ können während der Öffnungszeiten 
im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a. k. M. abgeholt wer-
den.

An die ehrenamtlichen und beschäftigten Mitarbeitenden 
unserer Kirchengemeinde
EINLADUNG zur Brandschutzhelfer*innen-Schulungen mit 
praktischer Löschübung mit Feuerlöschern
Feuerlöscher sind eine sinnvolle Sicherheitseinrichtung, um einen 
Brand im Entstehungsstadium effektiv zu bekämpfen. Deshalb 
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sind die Gebäude unserer Kirchengemeinden alle mit funktionie-
renden und regelmäßig gewarteten Feuerlöschern ausgestattet. 
Sie können Leben und Eigentum retten, wenn die Besucher und 
Nutzer der Gebäude im Ernstfall Feuerlöscher bedienen können 
und auch sonst über den Brandschutz bei Veranstaltungen, Grup-
penstunden, Treffen, Gottesdiensten geschult sind.

Deshalb laden wir Sie ein, an einer Schulung zum Brandschutz-
helfer bzw. Helferin teilzunehmen, um im Ernstfall sich selbst und 
andere Personen vor Schaden zu bewahren.

Die Schulung dauert ca. 2,5 Stunden nach einem theoretischen 
Teil mit dem Ziel das nötige Wissen zu vermitteln, Gefahren durch 
Brände frühzeitig zu erkennen, zu bekämpfen und sich und an-
dere in Sicherheit zu bringen, schließt sich ein praktischer Teil mit 
realitätsnahen Übungen mit Feuerlöschern an.

Die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden Sig-
maringen organisiert diese Brandschutzhelferschulungen. Hier 
die Termine im Jahr 2025:
Mittwoch, 02. April 2025
Kurs 1: Beginn um 14.00 Uhr
Kurs 2: Beginn um 17.00 Uhr
Donnerstag, 10. April 2025
Kurs 3: Beginn um 14.00 Uhr
Kurs 4: Beginn um 17.00 Uhr
Die Schulung dauert 2,5 Stunden. Die Kosten für die Ausbildung 
trägt die Kirchengemeinde.
Anmeldung bis spätestens 19. März 2025
E-Mail: info@vst-sigmaringen.de oder Telefon unter 07571-73020
Schulungsort: Kloster Gorheim, Gorheimer Str. 28, 72488 Sigma-
ringen

Bei Fragen wenden Sie sich an die Verwaltungsbeauftragte Frau 
Margarete Knisel, Telefon 07571-7302-21 oder per 
E-Mail: margarete.knisel@vst-sigmaringen.de

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:
Wir bitten um Beachtung:
Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.
Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer-
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

Sonntag, 23. Februar 2025 � (Sexagesimä)
Herzliche Einladung zum Besuch des Gottesdienstes um
9:30 Uhr		  Heilandskirche in Meßkirch

Mittwoch, 26. Februar 2025
9:30 Uhr		  Treffen der Krabbelgruppe
				    im Rettungszentrum Stetten a.k.M.

Sonntag, 2. März 2025 � (Estomihi)
10:30 Uhr 	 Ökum. Narren-Gottesdienst
				    (u. a. mit Präd. Regina Gratius)
				    Kath. Kirche, Stetten

Vorankündigung

Donnerstag, 6. März 2025
15 - 17 Uhr 	 Begegnungscafé „Kenn-i-di?“
				�    in den Gemeinderäumen in der Evang. Kirche 

(ehem. Pfarrwohnung)

Freitag, 7. März 2025
18:00 Uhr 	 Gottesdienst zum Weltgebetstag
				    Landesthema: Cookinseln

				    Gemeinderäume in der Ev. Kirche
				    Frohnstetter Straße 2, Stetten
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen 
überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben 
können. So entstand die größte Basisbewegung christlicher Frau-
en weltweit. Lernen auch Sie die spannende Bewegung des Welt-
gebetstags kennen!
Der Weltgebetstag 2025 kommt von den Cookinseln. Unter dem 
Motto „… wunderbar geschaffen!“ wird er am 7. März 2025 in 
unzähligen ökumenischen Gottesdiensten begangen.

Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter
Diakon Ulrich Aeschbach
Untere Walkestraße 19
78333 Stockach
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)
Seelsorgerliche Anliegen:
Pfarrerin
Anja Kunkel
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Tel. 07575/925 383
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Regina Gratius zu den 
bekannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag von 			   08:30 - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 		 14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304
E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung
Telefon: 07573/5304
Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 
nicht.“� Hebräer 3,15

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Schwenningen,  
Alte Pfarrstraße 9,  
72477 Schwenningen,  
Tel. 07579 9212-0

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Ewald Hoffmann, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenn-
ingen, oder ihr/e Vertreter/in im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de
www.nussbaum-lesen.de
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Unsere Vereine berichten

 Altenwerk St. Kolumban 
Schwenningen

Schwenninger Senioren
Alle Schwenninger Senioren und Seniorinnen sind am Dienstag, 
04.03.2025 zu unserer diesjährigen Fasnet bei Lilli (Weinhaus Un-
ger) herzlilch eingeladen. Beginn 14 Uhr. Für Unterhaltung ist ge-
sorgt. Wer einen Fasnetsbeitrag hat kann diesen gerne Vortragen.

Das Organisationsteam freut sich über jeden, der kommt.

 
Freiwillige Feuerwehr Schwenningen

Feuerwehrprobe
Am Donnerstag, den 20. Februar 2025, um 20:00 Uhr, findet 
eine Feuerwehrprobe für die Einsatzabteilung statt.
Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Christine Siber, Schriftführerin

Schwäbischer Albverein
 

Einladung zur Generalversammlung 2025
Die Ortsgruppe Schwenningen lädt am Samstag, den 
22.02.2025 um 19.30 Uhr im Gasthaus Adler zu ihrer diesjähri-
gen Generalversammlung ein. Hierzu sind alle Mitglieder, Wan-
derfreunde, Vereinsvorstände und Interessierte herzlich eingela-
den!

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Jahresberichte
4. Diskussion zu den Berichten
5. Entlastung
6. Ehrungen
7. Wahlen
8. Jahresvorschau/Wanderplan
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Wünsche bzw. Anträge sind spätestens 1 Woche vor dem Ver-
sammlungstermin beim Vertrauensmann einzureichen.
Die Vorstandschaft freut sich über einen guten Besuch der Gene-
ralversammlung.

Turnverein Schwenningen
 

Es lebe der Sport - und die Geselligkeit!
Die Vereinsfasnet des Turnvereins am vergangenen Samstag war 
ein rundum spaßiger und gelungener Abend! Im närrisch ge-
schmückten Adlersaal hatten sich rund 90 Gäste eingefunden. 
Wie jedes Jahr wurden alle lecker verköstigt und bis in die frühen 
Morgenstunden bestens bedient. Ein herzliches Dankeschön gilt 
hier dem gesamten Adler-Team! Zu einem gelungenen Fest darf 
natürlich eines nicht fehlen: gute Unterhaltung! Hierfür sorgten 

den gesamten Abend, ebenfalls bis zum frühen Morgen, das DJ-
Team Michi und Axel. Kaum ein Gast hielt es auf dem Platz, die 
Tanzfläche war brechend voll, die Stimmung wurde in gekonnter 
Weise von den beiden eingeheizt. Auch an euch beide ein großes 
Danke! Und was wäre die legendäre Vereinsfasnet ohne die Gäs-
te und deren kreativen Verkleidungsideen, in diesem Jahr zum 
Motto „Es lebe der Sport“. Die größte der Gruppen, die Aerobic-
Gruppe, zeigte ihr tänzerisches und sportliches Können als Après-
Ski-Haserl und lieferte eine mitreißende und bühnenreife Show 
ab. Die Volleyballer waren als verletzte Sportler unterwegs, was 
deren Stimmung aber trotz Bandagen, Pflaster und sogar Krü-
cken nicht weiter trübte. Die Taucher-Gruppe des Freizeitsports 
bot einen Auftritt nicht nur über, sondern sogar unter Wasser 
– natürlich mit astreiner Taucher-Ausrüstung. Auch der Gruppe 
Jazz und Fitness hatte es der Wassersport angetan: als Synchron-
schwimmerinnen zeigten sie, was sie im Wasser alles drauf haben, 
bis ein böser Hai das Schwimmtraining rasant beendete. Darüber 
hinaus waren weitere Sportler unter den Gästen, unter anderem 
einige Fußballer und sogar ein Starboxer. Auch einige Nichtmit-
glieder wurden von den beiden Vorständen Jenny und Chris zur 
Freude des TV begrüßt. Für alle Gruppen gab‘s als kleines Dan-
keschön ein Schnäpsle von den Vorständen. Allen Organisatoren, 
Mitwirkenden und allen Stimmungsmachern gilt an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Jahr!

Närrische und sportliche Grüße vom TV-Team

 VdK Ortsverband 
Schwenningen

Faschingsfeier des VdK Schwenningen
Wie schon in den vergangenen Jahren war am Sonntag, den 
16.02.2025 um 14 Uhr mal wieder „Narrenzeit“ beim VdK Schwen-
ningen im Weinhaus Unger.

Alle hatten gute Laune, Appetit und Durst mitgebracht, so wur-
den die von den „Kuchenfrauen“gespendeten Kuchen gerne ver-
speist.
„The Comets“ heizten mit flotter Musik und Liedern, die sich die 
Gäste auch aussuchen durften ein, sodass geschunkelt und ge-
sungen wurde, auch steuerten der Vorstand Gerolf Weitzer und 
Mitglieder Witze bei.
Nach all dem Süßen bot „Lilli“ eine reichhaltige Vesperkarte an, 
die gerne genutzt wurde.
Alles in allem wieder ein gelungenes Fest, das alle trotz Alter, 
Krankheit oder Gebrechen genießen konnten.
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Betont werden sollte auch, dass zu dieser Veranstaltung Mitglie-
der sowie Nichtmitglieder eingeladen waren und für € 5.- einen 
schönen Nachmittag erleben konnten, zumal immer Mitfahrge-
legenheiten für: Meßstetten, Hartheim, Heinstetten, Hausen und 
Schwenningen angeboten werden.

Bernd Holzwarth
Schriftführer

Wasserschöpferzunft 
Schwenningen e.V.

 

Kommende Termine:
21.02.2025 Festakt Hartheim
22.02.2025 Fasnetsopening Buck
23.02.2025 Ringumzug Hartheim Pendelbusse ab 11 Uhr
25.02.2025 Stürmung RP Tübingen

Vorankündigung: Schmotziger Donnerstag
Mini Playback-Show
Fragen und/oder Anmeldung bis Sonntag, 23.02.2025 bei Jenny 
Haselmeier mit eurem Lied und den beteiligten Personen per 
E-Mail (haselmeier.jenny@web.de) oder WhatsApp (01629866109).

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur
Beuron. Wanderung zum ersten Frühlingserwachen.
Freitag, 28. Februar, 14 Uhr (Anmeldung bis 27.02.)
Auch wenn der Winter Ende Februar im Naturpark Obere Donau 
oftmals noch nicht vorbei ist, so zeigen sich doch hier und da 
schon die ersten Frühlingsboten und auch die Sonne hat schon 
wieder viel mehr Kraft. Vielleicht lassen sich bei der Wanderung 
am Freitag, 28. Februar, um 14 Uhr an besonders sonnigen Stel-
len eventuell schon die Blüten von Huflattich, Märzenbecher, Le-
berblümchen, Seidelbast oder Gänseblümchen entdecken. Falls 
nicht und alles noch verschneit ist, einen längeren Spaziergang 
lohnt das Donautal auf jeden Fall.

Treffpunkt: 	 Haus der Natur in Beuron
Leitung: 		  Bernd Schneck
Gebühr: 		  5,- Euro
Anmeldung bis 27. Februar beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Workshop Frauenöle: Wie ätherische Öle das Frau-
Sein erleichtern und unterstützen können.
Samstag, 8. März, 15 bis 17:30 Uhr (Anmeldung bis 03.03.)
Schon in der frühen Heilkunde wurde unter anderem mit äthe-
rischen Ölen unterstützend gearbeitet, um speziell weibliche 
Bedürfnisse und Probleme in den verschiedenen Lebensphasen 
einer Frau zu begleiten. Beim Workshop am Samstag, 8. März, um 
15 Uhr, nehmen Astrid Lübs und Sandra Palm die Teilnehmenden 
mit in die Welt der Düfte und stellen Produkte her, die den Alltag 
als Frau erleichtern können.

Treffpunkt: 	 Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 		�  Astrid Lübs und Sandra Palm, Aromapraktikerin-

nen
Gebühr: 		  30,- Euro inkl. Skript und Material
Anmeldung bis 3. März beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.

 
Donaubergland

Übernachtungen im Donaubergland auf  
Rekordniveau

Zahlen für 2024 liegen jetzt vor
Der Aufwärtstrend der letzten Jahre im Tourismus im Donauberg-
land hält weiter an. Nach den neuesten Zahlen des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg erreichten die Übernachtun-
gen in den Betrieben im Landkreis Tuttlingen im Jahr 2024 ein 
Rekordniveau. Noch nie übernachteten so viele Gäste in den 
Übernachtungsbetrieben und Pensionen in der Region wie im 
vergangenen Jahr. Gegenüber dem Jahr 2023 vermeldet die 
Statistik 3,7 Prozent mehr Übernachtungen. Das letzte Jahr hat-
te schon das Rekordjahr vor der Pandemie um gut zwei Prozent 
getoppt.

„Wir freuen uns, dass sich der stetige Aufwärtstrend im Über-
nachtungsbereich bei uns weiter so konsequent fortsetzt“, so der 
Tuttlinger Landrat Stefan Bär. „Wir wissen das aber auch gut ein-
zuordnen in der aktuell schwierigen Gemengelage in der Hotelle-
rie und Gastronomie.“ Die erfreulichen Zahlen seien nicht zuletzt 
auch der guten Arbeit und der Qualität der Betriebe im Donau-
bergland zu verdanken. Die steigende Nachfrage helfe den Be-
trieben aktuell umso mehr, so Bär weiter.

Nicht nur die Übernachtungen sind gestiegen, sondern auch die 
Zahl der Gästeankünfte insgesamt. Diese erhöhten sich gar 6,2 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Bei einer gleichbleibenden Zahl 
an statistisch erfassten Betrieben haben noch nie so viele Gäs-
te im Donaubergland übernachtet wie im vergangenen Jahr“, so 
Donaubergland-Geschäftsführer Walter Knittel.
Damit liegt der Landkreis Tuttlingen auch über dem Landes-
durchschnitt von 2,3 Prozent Zuwachs und deutlich über der bun-
desweiten Steigerung von 1,9 Prozent, ebenso aber auch erneut 
über denen der umliegenden Landkreise, die zum Teil Rückgänge 
zu verzeichnen haben (Schlusslicht der Landkreise im Land ist der 
Zollernalbkreis mit minus 7,8 Prozent).
„Legt man die Berechnung der Wirtschaftlichkeitsstudie des 
Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes für Fremden-
verkehr (dwif ) in München zugrunde, die jüngst für das Donau-
bergland errechnet wurde“, so die Tourismusverantwortlichen im 
Donaubergland weiter, „bedeuten diese 3,7 Prozent Zuwachs an 
Übernachtungen ganz konkret rund 1,5 Mio. EUR an zusätzlicher 
Bruttowertschöpfung in der Region. Das tut unseren Übernach-
tungsbetrieben gut.“

Die Zahlen werden erhaben für gewerbliche Betriebe mit mehr 
als zehn Betten. Die Zahlen liegen für die Landkreise vor, noch 
nicht für die einzelnen Gemeinden.

Mehr dazu und die Links zu den Zahlen des Statistischen Landes-
amtes unter www.donaubergland.de

Veranstaltungen im Umland

Caritasverband Sigmaringen:

Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz 
trifft sich in der Tagespflege St. Klara Sigmaringen
Die Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz 
trifft sich am Montag, 24. Februar 2025 um 10 Uhr in der Ta-
gespflege St. Klara, In den Käppeleswiesen 7 in Sigmaringen.
Die Gruppe besichtigt die neuen Räumlichkeiten der Caritas-
Tagespflege.
Neue Teilnehmer/-innen sind herzlich willkommen!

Informationen/Anmeldung: Caritasverband für das Dekanat 
Sigmaringen - Meßkirch e.V., Beratungsstelle für ältere Menschen 
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und pflegende Angehörige, Frau Pamela Brecht, 
Telefon 07571 7301-32

Seminare Akademie Innovationscampus Sigmaringen

+++ Online-Schulung: MS Teams – die Schaltstelle für moderne 
Zusammenarbeit
In Teams läuft alles zusammen: Kommunikation, Dateien, Aufga-
ben zu den unterschiedlichsten Themen. Wie soll das strukturiert 
werden und wie behält man den Überblick? Das erfahren Sie in 
diesem Workshop.
•	 Strukturen anlegen: Teams, Kanäle und Registerkarten
•	 Gut kommunizieren: Umgang mit Benachrichtigungen und 

Erwähnungen
•	 Chatgruppe versus Kanalbeitrag: was wird wann eingesetzt?
•	 Vielfalt bündeln: Registerkarten gezielt einsetzen
Termin: 				�    Mittwoch, 12.03.2025, 15:00 bis 18:00 Uhr
Dozentin: 				   Sigrid Hess
Veranstaltungsort: 	 online über Zoom

+++ Online-Schulung: MS Teams – Alles im Griff: Aufgaben-
management mit Planner und To Do
Durch die Arbeit mit Microsoft 365 kommen Aufgaben aus un-
terschiedlichen Quellen zusammen. Aus E-Mails, aus den Chats, 
aus Protokollen in OneNote, aus Loop Komponenten und aus Plä-
nen in Planner. Diese lassen sich gemeinsam überwachen. Dieser 
Workshop zeigt, wie es geht.
•	 Gemeinsame Aufgaben im Team mit Planner organisieren
•	 Loop-Komponenten nutzen - nicht nur für Aufgaben
•	 Aufgabenmanagement in Outlook
•	 To Do als persönliche Schaltzentrale einrichten
Termin: 				�    Freitag, 14.03.2025, 09:00 bis 12:00 Uhr
Dozent: 				    Sigrid Hess
Veranstaltungsort: 	 online über Zoom

+++ Innovationsmanagement in KMUs
Innovationen sind der Schlüssel zum Unternehmenserfolg in un-
serer sich schnell wandelnden Welt. Doch wie gelingt es, gezielt 
Innovationen im Unternehmen zu fördern und das Thema in den 
Arbeitsalltag zu integrieren?

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie innovative Denkweisen 
und Kreativität in Ihrem Unternehmen systematisch aufbauen 
und nutzen können.
Sie lernen Innovationsmethoden und agile Ansätze kennen und 
können anschließend Ihr Team und Ihre Kollegen für innovative 
Ideen begeistern. Sie können alle Projektbeteiligten an passen-
der Stelle mit einbinden, um Innovationen im Unternehmen zu 
verankern. Nutzen Sie dieses Wissen, um sich dauerhaft von der 
Konkurrenz abzuheben.

INHALT:
•	 Grundlagen und wiss. Kenntnisstand zu Kreativität & Innova-

tion
•	 Durchführung von Innovationsmethoden
•	 Umgang mit Veränderung im Unternehmen
•	 Rahmenbedingungen für Unternehmensinnovationen
•	 Gezielte Innovationsförderung
Termin: 				    Dienstag, 18.03.2025, 09:00 bis 16:00 Uhr
Dozentin: 				   Anja Harsch
Veranstaltungsort: 	� Innovationscampus Sigmaringen,  

Marie-Curie-Str. 20

+++ Online-Schulung: MS Teams – Schnell informiert: Umfra-
gen, Abfragen und Genehmigungen
Microsoft 365 bietet innerhalb der Teams-App einige fast schon 
versteckte Funktionen für die Zusammenarbeit an, die den  
E-Mail-Verkehr sinnvoll reduzieren können. Gehen Sie mit auf 
Entdeckungsreise.
•	 Polls und Forms: Umfragen in Meetings, Kanälen und E-Mails
•	 Updates: Regelmäßige Abfragen für Routineaufgaben
•	 Genehmigungen: Dienstreisen, Sonderausgaben und vieles 

mehr einfach genehmigen lassen
•	 Whiteboard: Abstimmungen auf die einfache Art

Termin: 				    Mittwoch, 19.03.2025, 15:00 bis 18:00 Uhr
Dozentin: 				   Sigrid Hess
Veranstaltungsort: 	 online über Zoom

Mehr Informationen und Anmeldung zu den Seminaren: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de

Familiensonntag in Rulfingen
Kirchliche Soziallehre und die politische Realität
Die Katholische Landbewegung (KLB) Hohenzollern-Sigmarin-
gen veranstaltet am Sonntag, 09. März 2025, in Mengen-Rul-
fingen einen Familiensonntag. Beginn ist um 14 Uhr im Saal St. 
Wendelin unter der neuen Kirche. Der Pallottinerpater Fritz Kretz 
SAC spricht zum Thema „Kirchliche Soziallehre und die politische 
Realität in der heutigen Zeit“.

Neben dem Vortrag gibt es Kaffee und Zopfbrot sowie eine Ab-
schlussandacht. Ende ist um 17:30 Uhr. Weitere Informationen 
gibt es bei Josef Kugler, Telefon 07576/333.

Caritasverband Sigmaringen

Gesprächskreis für pflegende und ehemals pflegende Ange-
hörige Stetten a.k.M. trifft sich
Der Gesprächskreis für pflegende und ehemals pflegende Ange-
hörige Stetten a.k.M. trifft sich am
Dienstag, 25. Februar 2025 von 14.00 – 15.30 Uhr
in der Begegnungsstätte des Beil-Hauses, Mauritiusplatz 16, 
Stetten a.k.M.
Neue Teilnehmer/-innen sind herzlich willkommen!

Informationen/ Anmeldung: Caritasverband für das Dekanat 
Sigmaringen-Meßkirch e.V., Beratungsstelle für ältere Menschen 
und pflegende Angehörige, Frau Pamela Brecht, 
Telefon: 07571 7301-32

Sonstiges

Verkehrsverbund naldo informiert

Fasnet – Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App
Der Verkehrsverbund naldo weist auf folgende Besonderheiten 
während der Fasnet (Donnerstag, 27. Februar bis Freitag, 7. März 
2025) hin, an denen es ausschließlich bewegliche Ferientage gibt, 
welche die jeweiligen Schulen selbst und deshalb nicht einheit-
lich im naldo festlegen:

Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App
Aufgrund der beweglichen Ferientage können über die Elekt-
ronische Fahrplanauskunft EFA auf www.naldo.de und über die 
naldo-App keine verbindlichen Fahrplanauskünfte für Busse ge-
geben werden.

Da die Schulen individuell ihre beweglichen Ferientage nutzen, 
reagieren auch die Busunternehmen mit ihren Fahrplänen flexi-
bel. Dies ist nicht datumsgenau in den Fahrplänen abgebildet. 
Ob die mit der Verkehrsbeschränkung „F“ bzw. „S“ gekennzeich-
neten Busse tatsächlich fahren, können daher nur die Schulen 
und die Busunternehmen selbst verbindlich sagen. Die Züge im 
naldo fahren nach dem gesetzlichen Ferienplan: Die Züge mit der 
Verkehrsbeschränkung „S“ fahren an Schultagen und an beweg-
lichen Ferientagen, die Züge mit der Verkehrsbeschränkung „F“ 
fahren zu den genannten Ferienterminen. Ausnahmen sind ex-
plizit angegeben.

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter 
Menschen Baden-Württemberg e.V.

Tag der Seltenen Erkrankungen am 28. Februar 2025 – An-
laufstellen und Unterstützung für Betroffene und Familien
Derzeit leben in Deutschland rund vier Millionen Menschen mit 
einer Seltenen Erkrankung. Sie und ihre Familien stehen häufig 
vor großen Herausforderungen – von der jahrelangen Suche 
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nach einer Diagnose bis hin zur fehlenden oder belastenden The-
rapie. Unterstützung bietet der Austausch mit anderen Betroffe-
nen. Auch Selbsthilfegruppen spielen bei der Überbrückung geo-
grafischer Isolation, Rat und Beistand eine entscheidende Rolle.

Diagnose: Ein langer Weg mit vielen Hindernissen
Im Durchschnitt dauert es vier Jahre, bis eine seltene Erkrankung 
diagnostiziert wird. In dieser Zeit konsultieren Patient:innen 
durchschnittlich fünf Ärztinnen und Ärzte und erhalten häufig 
mehrere Fehldiagnosen. Diese Unsicherheit wirkt sich auch auf 
die psychische Gesundheit aus: Laut internationalen Studien lei-
den bis zu 75 Prozent der Betroffenen unter Depressionen, mehr 
als 80 Prozent kämpfen mit Angst und Stresssymptomen. Viele 
fühlen sich isoliert und unverstanden – insbesondere, wenn es 
für ihre Erkrankung keine ursächliche Therapie gibt.

Selbsthilfe: Anlaufstellen für Betroffene
Die Selbsthilfekontaktstelle Baden-Württemberg (SEKiS), die Al-
lianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) sowie Orpha-
net Deutschland dienen als wichtige Anlaufstellen für Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen. Diese werden häufig als „Waisen der 
Medizin“ bezeichnet, da viele Erkrankungen wenig erforscht sind. 
Die LAG Selbsthilfe Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, dass 
Ärztinnen, Ärzte und Therapeut:innen für diese Herausforderun-
gen sensibilisiert werden. Die Zentren für Seltene Erkrankungen 
(ZSE) an Universitätskliniken – darunter fünf Standorte in Baden-
Württemberg – arbeiten an einer Verbesserung von Diagnostik 
und Behandlung, benötigen jedoch eine gesicherte Finanzie-
rung.

Unterstützung für medizinisches Personal und Therapeuten
Außer den Betroffenen fehlen auch Mediziner:innen und 
Therapeut:innen häufig fundierte Informationen. Die ACHSE-
Lotsin an der Berliner Charité vermittelt deshalb geeignete An-
sprechpersonen und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. 
Fachkräfte und Patient:innen mit (Verdachts-)Diagnosen erhalten 
Orientierungshilfe bei Lotsinnen der Zentren für Seltene Erkran-
kungen.

Gemeinsam stark – Aufruf zur Unterstützung und Vernetzung
Anlässlich des Tags der Seltenen Erkrankungen ruft die LAG 
Selbsthilfe Baden-Württemberg zur verstärkten Unterstützung 
von Betroffenen auf – für eine verbesserte Vernetzung zwischen 
medizinischen Fachkräften, Selbsthilfeorganisationen sowie po-
litischen Entscheidungsträgern und damit der Versorgung und 
Lebensqualität der Betroffenen.

Weitere Informationen und Anlaufstellen:
• SEKiS Baden-Württemberg: www.sekis-bw.de
• ACHSE e.V.: www.achse-online.de
• Orphanet Deutschland: www.orpha.ne

SVLFG startet zweite Förderaktion
Ab dem 1. März beginnt die zweite Förderaktion der Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau  
(SVLFG) zu ausgewählten Präventionsprodukten. Bezu-
schusst wird dann der Kauf von Sonnen- und Hitzeschutzpro-
dukten sowie Kühlkleidung.
Sonnenschutz im Einheitslook muss nicht sein. Es gibt eine Viel-
zahl von modernen und gleichzeitig zweckmäßigen Kopfbede-
ckungen, die im Arbeitsalltag vor UV-Strahlung schützen. Die 
SVLFG fördert den Kauf solcher und weiterer Sonnenschutzpro-
dukte, darunter auch Kühlkleidung. Im Einzelnen sind dies:

Produktbezeichnung Maximalförderung
Kühlkleidung (Westen, Kühlcaps mit  
Nackenschutz, Kühlshirts)
Sonnenschutzkappen mit Nackenschutz
Sonnenschutzzelte (nur für Arbeitgeberbe-
triebe)

50%,  
max. 800 Euro

Werden mehrere Produkte gekauft, beträgt die Förderung ein-
malig bis zu 800 Euro für die zusammengerechneten Kaufbeträ-
ge. Die Produkte können daher auch gemischt werden. Neben 
der Maximalförderung ist die Fördersumme auf höchstens 50 

Prozent des zuletzt gezahlten Jahresbeitrages begrenzt. Die Pro-
dukte dürfen erst nach der Förderzusage gekauft werden. Die Ak-
tion endet, wenn die Fördersumme aufgebraucht ist, spätestens 
am 30.11.2025.

Informationen hierzu finden sich auch unter 
www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern.

Wichtige Voraussetzung
Anträge und später die Rechnungen können ausschließlich über 
das Versichertenportal „Meine SVLFG“ eingereicht werden. Die 
Antragsformulare stehen dort ab 1. März, 12 Uhr, zur Verfügung.
Die SVLFG empfiehlt, sich rechtzeitig zu registrieren unter: 
https://portal.svlfg.de

SVLFG

UKBW - Verkehrsparcours für KIDS –  
Ein Erfolgsprojekt geht ins dritte Jahr
Das Interesse an dem landesweiten Verkehrserziehungsprojekt 
ist ungebrochen.
Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr will gelernt sein. 
Und dieser Lernprozess soll so früh als möglich einsetzen. 
Dafür haben die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
und die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V. im 
Frühjahr 2023 den Verkehrsparcours für KIDS ins Leben geru-
fen. Das gemeinsame Angebot, das auch von der Wiedeking 
Stiftung Stuttgart unterstützt wird, ist binnen kurzer Zeit zu 
einem Erfolgsprojekt avanciert.

Das Kids-Projekt richtet sich an Kindergartenkinder ab 3 Jahren 
bis zum Vorschulalter. Angeleitet von ausgebildeten Moderieren-
den absolvieren die Kinder vor Ort einen Parcours auf Rutschau-
tos und lernen dabei mit Spaß und Bewegungsfreude die ersten 
wichtigen Verhaltensregeln im Straßenverkehr. Und das aus ver-
schiedenen Blickwinkeln in unterschiedlichen Verkehrssituatio-
nen: An der Ampel, am Fußgängerüberweg oder am Stoppschild.

„Schon wenige Tage nach Projektstart verzeichneten wir über 
1.000 Anfragen von Kitas aus dem Land“, sagt Burkhard Metzger, 
der Präsident der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V. 
„Das hat sich fortgesetzt und das Interesse am Verkehrsparcours 
ist nach wie vor ungebrochen. Darauf haben wir reagiert und die 
Projektorganisation ausgebaut und optimiert. Mittlerweile sind 
rund 200 ausgebildete Moderierende für das Projekt landesweit 
im Einsatz, die für den Transport des Parcours eingesetzten Kids-
Mobile haben wir von fünf auf acht erhöht. Und die Bilanz ist 
wirklich beeindruckend: In den vergangenen beiden Jahren fan-
den über 1.300 Veranstaltungen bei Kindergärten und Kinder-
tageseinrichtungen statt, bei denen unsere Moderierenden über 
27.000 Kinder erreichten. Die Rückmeldungen aus den Einrich-
tungen sind durchweg positiv. Das freut uns sehr und bestärkt 
uns, den Verkehrsparcours für Kids fortzuführen“.

Das sieht Tanja Hund, die Geschäftsführerin der UKBW genauso: 
„Der Verkehrsparcours für KIDS ist mittlerweile ein fester Bestand-
teil der frühkindlichen Verkehrserziehung in Baden-Württemberg 
ist. Das enorme Interesse an unserem Angebot zeigt, dass wir mit 
dem Projekt genau den Nerv treffen: Kinder lernen altersgerecht 
und mit Spaß, worauf sie im Straßenverkehr achten müssen. Ge-
meinsam mit unserem Partner setzen wir uns weiterhin mit voller 
Kraft dafür ein, dass Kinder von Klein auf lernen, wie sie sicher im 
Straßenverkehr unterwegs sind.“

Kindertageseinrichtungen können die Veranstaltungen kosten-
frei über die Landesverkehrswacht und die UKBW buchen.

Nähere Informationen über das Kids-Projekt gibt es unter: 
https://www.verkehrswacht-bw.de/kids und 
http://akademie.ukbw.de/kidsparcours.

Ende des redaktionellen Teils


